Rechtsinformation

Am 7. November 2003 ist das Gesetz vom 9. Juli 2003 über Zahlungsgarantie für Bauarbeiten in Kraft (Gesetzblatt Nr 180, poz.  1758) in Kraft getreten. 

Gemäss diesem Gesetz kann der Ausführer der Bauarbeiten (Auftragnehmer)  eine Erteilung der Zahlungsgarantie für Bauarbeiten fordern. Es scheint, dass eine solche Berechtigung auch dem Nachauftragnehmer im Verhältnis zum Generalbauauftragnehmer zusteht. Das Gesetz, unserer Meinung nach, sollte keine Anwendung bei Lieferungsverträge finden, auf Grundlage deren der Zulieferer sich dem Besteller gegenüber zur Lieferung der bestimmten Produkte verpflichtet. 

Eine Zahlungsgarantie kann auch in Form einer Bankgarantie, einer Versicherungsgarantie, eines Bankakkreditivs, oder einer Bankbürgschaft  erteilt werden. 

Die Garantieforderung kann zu jeder Zeit angemeldet werden, auch während der Vertragsausführung. Das bedeutet, dass während der Vertragsausführung, durch Anmeldung der Forderung auf Garantieerteilung, es zur wesentlicher Änderung des ausgehandelten Vertrages kommen kann, welche seine Rentabilität ändern wird. 

Das Recht auf Forderung der Garantieerteilung kann man nicht begrenzen oder ausschlieβen, da die Gesetzesvorschriften einen zwingenden Charakter haben.

Kosten der Garantiebestellung können nicht 2 % überschreiten. Hat der Besteller fristgemäss für geleisteten Dienstleistungen gezahlt, ist der Bauauftragnehmer zur Rückgabe der Garantieerteilungskosten verpflichtet. 

Das Fehlen einer Zahlungsgarantie berechtigt den Bauträger zum Rücktriit von der Ausführung des Bauvertrages wegen Verschuldens des Bestellers. 

Besondere Bestimmungen des Gesetzes erwecken zahlreiche Zweifel und erfordern einer sehr vorsichtigen Anwendung. Vor allem kann das Ausnutzen der gesetzlichen Bestimmungen in vollem Umfang durch den Besteller die Erhöhung der Bau-, Reparierungs-, und Modernisierungskosten verursachen. Es sind auch Rechtsinstrumente gegeben, welche Umgehung der  Gesetzesvorschriften ermöglichen.

Man sollte auch darauf Aufmerksamkeit machen, dass ab April 2003 die novellierten Vorschriften des Zivilgesetzbuches betreffend Bauarbeiten und gemeinschaftliche Haftung des Bauinwestors für Schulden des Bauträgers gegenüber Nachauftragnehmern gelten.
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